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Erläuterungen: 
 
Der Gemeinderat hat im Rahmen seiner Klausursitzung zur Haushaltskonsolidierung am 16. 
März 2010 auch über Sparmaßnahmen im Bereich Zuschuss zum Fasnachtsumzug am 
Fasnachtsonntag beraten. 
 
Unter der Fipo 1.3400.7181.000 stehen 4.000 EUR zur Verfügung. Diese teilen sich auf in: 
3.000 EUR Regelzuschuss 
1.000 EUR für Umzugsabzeichenverkauf. 
 
Der Gemeinderat hatte in seiner Sitzung vom 19.07.2005 folgenden Beschluss gefasst: 
 
Der Reduzierung des Barzuschusses auf 3.000 EUR und der Gewährung eines Zuschusses 
von 0.50 EUR pro verkauften Festbändel ab dem 3001 Bändel wird zugestimmt. 
 
Die Narrenzunft erhielt  für die Jahre 2006 bis 2009 zusätzlich zum jährlichen Barzuschuss 
von  3.000 EUR noch jeweils folgende zusätzliche Zuschüsse für den Verkauf der Fas-
nachtsbändel: 
 
2006: Verkauf: 4.523 Stück.  Mehrverkauf von 1.523 Bändel x 0,50 € Zuschuss =        761,50 € 
2007: Verkauf: 4.925 Stück.  Mehrverkauf von 1.925 Bändel x 0,50 € Zuschuss =        962,50 € 
2008: Verkauf: 5.318 Stück.  Mehrverkauf von 2.318 Bändel x 0,50 € Zuschuss =     1.159,00 € 
2009: Verkauf: 4.398 Stück.  Mehrverkauf von 1.398 Bändel x 0,50 € Zuschuss =   .    699,00 € 
 
Wie aus der Aufstellung ersichtlich, ist die Narrenzunft bestrebt, durch den Verkauf der Fas-
nachtsbändel die Einnahmen zu erhöhen. Die Abrechung 2010 liegt der Verwaltung noch 
nicht vor. 
 
Die Verwaltung hat eine Reduzierung des jährlichen Zuschusses von 3.000 € auf 2.000 € 
nicht empfohlen, da der Umzug am Fasnachtsonntag für das Stadtmarketing und die Gast-
ronomie von großer Bedeutung ist.  
 
 
Beschlussvorschlag: 1. Die Bemühungen der Narrenzunft Frohsinn, mit dem 

Verkauf von Fasnachtsbändel die Kosten für den Umzug 
am Fasnachtssonntag zu reduzieren, werden zur Kenntnis 
genommen. 
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2. Der Reduzierung des Barzuschusses auf 2.000 EUR 
und der Gewährung eines Zuschusses von 0.50 EUR pro 
verkauften Festbändel ab dem 3001 Bändel wird zuge-
stimmt. 
 

 
Beratung: 
 
 


